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DGUV-Regelwerk

Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV Vorschriften)
Diese Anwendung richtet sich ausschließlich an Unternehmen (gewerblicher
Kontext).
Die Inhalte werden fortlaufend angepasst.

Weblinks Impressum & Rechtliches Datenschutz

Hinweis: Die hier eingeführte Gliederung der DGUV Vorschriften bezieht sich auf die Bezeichnung der
Kategorien aus dem bisherigen Regelwerk der Berufsgenossenschaften

Allgemeine Vorschriften und betriebliche
Arbeitsschutzorganisation Einwirkungen

Betriebsarten und Tätigkeiten Arbeitsplatz und
Arbeitsverfahren

Bei den DGUV Vorschriften (Unfallverhütungsvorschriften) handelt es sich um autonomes
Satzungsrecht der Unfallversicherungsträger. Die Ermächtigungsgrundlage findet sich in § 15 Abs. 1
des Siebten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB VII) wieder. DGUV Vorschriften werden in den
Fachbereichen und Sachgebieten der DGUV unter Mitwirkung der DGUV erarbeitet. So ist
sichergestellt, dass die fachliche Expertise sowie die formalen und rechtlichen Vorgaben stets
eingehalten werden. Zudem bedarf es der Genehmigung der zuständigen Arbeitsschutzbehörde (z.B.
Bundesministerium für Arbeit und Soziales oder oberste Arbeitsschutzbehörde eines Landes), um eine
DGUV Vorschrift zu erlassen.

In den DGUV Vorschriften werden Schutzziele aufgestellt. Die meisten DGUV Vorschriften sind
themen- oder tätigkeitsbezogen und regeln Sachverhalte einer bestimmten Branche. Daneben gibt es
die DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ sowie die DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärztinnen
und Betriebsärzte sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit“, welche allgemeine und
branchenübergreifende Regelungen enthalten. Diese zwei DGUV Vorschriften decken
branchenübergreifend sowohl wesentliche Bestimmungen über die Organisation des Arbeitsschutzes
und die im Betrieb zu treffenden Präventionsmaßnahmen als auch die konkrete Ausgestaltung der
betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung ab.

Erlässt ein Unfallversicherungsträger eine DGUV Vorschrift, so ist diese für die Mitglieder dieses
Unfallversicherungsträgers verbindlich. Neben den Unternehmern haben DGUV Vorschriften auch eine
verbindliche Wirkung gegenüber den Versicherten. Die Einhaltung der DGUV Vorschriften wird durch
die Aufsichtsdienste der Unfallversicherungsträger sichergestellt. Diese können im Einzelfall
Anordnungen erlassen oder bei Verstößen gegen eine bußgeldbewehrte Regelung ein
Bußgeldverfahren einleiten. (aus: http://www.dguv.de/de/praevention/vorschriften_regeln/vorschriften/index.jsp)

From:
https://www.product-compliance.net/ - Product Compliance

Permanent link:
https://www.product-compliance.net/doku.php?id=arbeitsschutz:dguv-v:dguv-v

Last update: 2026/06/13 08:42

https://www.product-compliance.net/lib/exe/detail.php?id=arbeitsschutz%3Adguv-v%3Adguv-v&media=arbeitsschutz:fotolia_108342608_xs_coloures-pic.jpg
https://www.product-compliance.net/doku.php?id=start
https://www.product-compliance.net/doku.php?id=angebote
https://www.product-compliance.net/doku.php?id=arbeitsschutz:regelwerk
https://www.wissen-hilfe.de/Knowledge_Database/Weblinks.htm
http://www.impressum.bialek-ing.de/Impressum.htm
http://www.datenschutz.bialek-ing.de/Datenschutz.htm
https://www.product-compliance.net/doku.php?id=arbeitsschutz:dguv-v:dguv-v01
https://www.product-compliance.net/doku.php?id=arbeitsschutz:dguv-v:dguv-v01
https://www.product-compliance.net/doku.php?id=arbeitsschutz:dguv-v:dguv-v02
https://www.product-compliance.net/doku.php?id=arbeitsschutz:dguv-v:dguv-v03
https://www.product-compliance.net/doku.php?id=arbeitsschutz:dguv-v:dguv-v04
https://www.product-compliance.net/doku.php?id=arbeitsschutz:dguv-v:dguv-v04
http://www.dguv.de/de/praevention/vorschriften_regeln/vorschriften/index.jsp
https://www.product-compliance.net/
https://www.product-compliance.net/doku.php?id=arbeitsschutz:dguv-v:dguv-v

